
 
Sitzung: 08.12.2015   Bau- und Umweltausschuss  TOP  2 

 
 Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes der Stadt 

Mainburg mit Deckbl.-Nr. 122 für den Bereich „Kleinhaid“;  
Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der frühzei-
tigen Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belan-
ge 

 
Abstimmung: 

 

 
 
I. Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
Die Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB fand im Zeitraum vom 23.10.2015 
bis 20.11.2015 statt. Es wurden keine Einwände bzw. Anregungen geäußert. 
 
Zusätzlich erfolge die öffentliche Darlegung und Anhörung am 29.10.2015 im Rathaus der Stadt 
Mainburg. Dabei wurden keine Einwände oder Anregungen geäußert. 
 
 
II. Beteiligung der Behörden 
 
Die Unterrichtung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 
BauGB fand in der Zeit vom 19.10.2015 bis 20.11.2015 statt. Insgesamt wurden 23 Fachstellen 
am Verfahren beteiligt, dessen Ergebnis sich wie folgt zusammenfassen lässt: 
 
 
1. Folgende Fachstellen haben keine Stellungnahme abgegeben: 
 
- Bayer. Landesamt für Denkmalpflege 
- Bund Naturschutz in Bayern e.V., Landesfachgeschäftsstelle Nürnberg 
- Energienetze Bayern GmbH 
- Höhere Landesplanungsbehörde, Sachgebiet 24 
- Landratsamt Kelheim, Gesundheitswesen 
- Landratsamt Kelheim, Tiefbauabteilung 
- Landratsamt Kelheim, Kreisstraßenverwaltung 
- Regionaler Planungsverband 
- Staatl. Bauamt Landshut, Abteilung Straßenbau 
- Zweckverband z. Wasserversorgung 
 
Somit wird von diesen Fachstellen Einverständnis mit der Planung angenommen. 
 
 
2. Keine Bedenken wurden von folgenden Fachstellen vorgebracht: 
 
- Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Abensberg, Schreiben vom 29.10.2015 
- Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Abensberg, Abteilung Forsten, Schreiben 

vom 28.10.2015 
- Bayerischer Bauernverband, Schreiben vom 20.11.2015 
- Landratsamt Kelheim, Abfallwirtschaft, Schreiben vom 17.11.2015 
- Landratsamt Kelheim, Städtebau, Schreiben vom 17.11.2015 
- Landratsamt Kelheim, Naturschutz und Landschaftspflege, Schreiben vom 17.11.2015 
- Landratsamt Kelheim, Immissionsschutz, Schreiben vom 17.11.2015 
- Regierung von Niederbayern, Sachgebiet Raumordnung, Landes- und Regionalplanung, 

Schreiben vom 24.11.2015 
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3. Nachfolgende Fachstellen haben Anregungen und Einwände vorgetragen: 
 
3.1 Schreiben des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Abensberg, Abteilung 
Landwirtschaft vom 28.10.2015 
 
Es werden keine Einwände erhoben, wenn gewährleistet ist, dass auf den umliegenden Flä-
chen das Betreiben ordnungsgemäßer Landwirtschaft nicht beeinträchtigt wird. 
 
 
- Mit 9 : 0 Stimmen - 
 
Beschluss: 
Die Stellungnahme des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Abensberg, Abteilung 
Landwirtschaft wird zur Kenntnis genommen. Es wird gewährleistet, dass eine Erschließung der 
landwirtschaftlichen Nutzflächen im Umland weiterhin möglich ist. 
 
 
3.2 Schreiben der Bayernwerk AG vom 13.11.2015 
 
Gegen das Planungsvorhaben bestehen keine grundsätzlichen Einwendungen, wenn dadurch 
der Bestand, die Sicherheit und der Betrieb unserer Anlagen nicht beeinträchtigt werden. 
 
1. 110-kV-Freileitung: 
Der westliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes reicht noch in die Schutzzone (30,00 m 
beiderseits der Leitungsachse) der o. g. 110-kV-Leitung. Die Leitung ist lagerichtig im Bebau-
ungsplan enthalten. Da die Baubeschränkungszone hier 17,00 m beiderseits der Leitungsachse 
beträgt, ist die geplante Wandhöhe von 16,50 m im Bauabschnitt I (im Nordwesten) realisierbar. 
 
Wir bitten Sie in den Bebauungsplan aufzunehmen, dass hinsichtlich der in der angegebenen 
Leitungsschutzzone bestehende Bau- und Bepflanzungsbeschränkung, die Pläne für Bau- und 
Bepflanzungsvorgaben jeglicher Art der Bayernwerk AG, 110 kV Freileitung/Kabel, Bau/Doku-
mentation, Luitpoldstraße 51, 96052 Bamberg, zur Stellungnahme vorzulegen sind. Dies gilt 
insbesondere auch für Straßenbeleuchtungen, Werbetafeln, Fahnenmaste, Baukran usw. 
 
Einer Bepflanzung mit hochwachsenden Bäumen und Sträuchern innerhalb der Leitungs-
schutzzone können wir nicht zustimmen. Vorsorglich weisen wir auch darauf hin, dass bei un-
günstigen Witterungsverhältnissen Eisbrocken und Schneematschklumpen von den Leiterseilen 
abfallen können. Unter den Leiterseilen muss unter Umständen mit Vogelkot gerechnet werden. 
Wir bitten hier um Beachtung, gerade im Bereich von Stellplätzen, Straßen und Gebäuden. Für 
solche witterungs- und naturbedingten Schäden kann keine Haftung übernommen werden. 
 
2. Mittel- und Niederspannungsanlage: 
Die Versorgung des geplanten Gebietes mit elektrischer Energie erfolgt aus der bestehenden 
Transformatorenstation Nr. 19855 „Krematorium“. Hierzu wird das Verlegen von neuen Nieder-
spannungskabeln erforderlich. Eine Kabelverlegung ist in der Regel nur in Gehwegen, Ver-
sorgungsstreifen, Begleitstreifen oder Grünstreifen oder Baumbestand möglich. Im überplanten 
Bereich befinden sich Anlagenteile der Bayerwerk AG oder es sollen neue erstellt werden. Für 
den rechtzeitigen Ausbau des Versorgungsnetzes sowie die Koordinierung mit dem Straßen-
bauträger und anderer Versorgungsträger ist es notwendig, dass der Beginn und Ablauf der 
Erschließungsmaßnahmen im Planbereich frühzeitig (mindestens 3 Monate) vor Baubeginn der 
Bayernwerk AG schriftlich mitgeteilt wird. Nach § 123 BauGB sind die Gehwege und Erschlie-
ßungsstraßen soweit herzustellen, dass Erdkabel in der endgültigen Trasse verlegt werden 
können. 
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3. Ausführung von Leitungsbauarbeiten sowie Ausstecken von Grenzen und Höhen: 
Vor Beginn der Verlegung von Versorgungsleitungen sind die Verlegezonen mit endgültigen 
Höhenangaben der Erschließungsstraßen bzw. Gehwegen und den erforderlichen Grund-
stücksgrenzen vor Ort bei Bedarf durch den Erschließungsträger (Gemeinde) abzustecken. Für 
die Ausführung der Leitungsbauarbeiten ist der Bayernwerk AG ein angemessenes Zeitfenster 
zur Verfügung zu stellen, in dem die Arbeiten ohne Behinderungen und Beeinträchtigungen 
durchgeführt werden können. 
 
 
- Mit 9 : 0 Stimmen - 
 
Beschluss: 
Die Stellungnahme der Bayernwerk AG wird zur Kenntnis genommen. 
 
Durch die Planung sind keine Auswirkungen auf die westlich des Geltungsbereiches befindliche 
110-kV-Leitung gegeben. Die geplanten Wand- und Firsthöhen sind realisierbar. 
 
Die geplante Verlegung der Trafostation und der 20-kV-Leitungen erfolgt in enger Abstimmung 
des Investors, der Stadt Mainburg und des Spartenbetriebes. Die Kostenübernahme erfolgt 
durch den Investor. 
 
 
3.3 Schreiben der Deutschen Telekom Technik GmbH vom 09.11.2015 
 
Im Bereich entlang der Straße Am Haidholz befinden sich Telekommunikationslinien der Tele-
kom, die durch die geplanten Baumaßnahmen möglicherweise berührt werden. Bei der Planung 
und Bauausführung ist darauf zu achten, dass diese Linien nicht verändert werden müssen 
bzw. beschädigt werden. Hinsichtlich geplanter Baumbepflanzungen ist das „Merkblatt über 
Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft 
für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989 (siehe u.a. Abschnitt 3) zu beachten. Wir bitten 
sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung 
der Telekommunikationslinien nicht behindert werden. 
 
 
- Mit 9 : 0 Stimmen - 
 
Beschluss: 
Die Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH wird zur Kenntnis genommen. Die 
Hinweise werden beachtet. 
 
 
3.4 Schreiben von Energie Südbayern GmbH vom 26.10.2015 
 
Im Bereich der Straße Am Haidholz befindet sich eine Erdgasleitung. Bitte beachten Sie das 
Merkblatt der Energienetze Bayern (Merkblatt für Bauarbeiten im Bereich von Gasversorgungs-
leitungen der Netzbetreiber Energienetze Bayern, EGE, EVE, GWBA, KEN-IS und TEG). Vor 
Baubeginn ist die ESB rechtzeitig zu informieren und eine Gasleitungseinweisung einzuholen. 
 
 
- Mit 9 : 0 Stimmen - 
 
Beschluss: 
Die Stellungnahme von Energie Südbayern GmbH wird zur Kenntnis genommen. Das Merkblatt 
für Bauarbeiten im Bereich von Gasversorgungsleitungen der Netzbetreiber Energienetze Bay-
ern, EGE, EVE, GWBA, KEN-IS und TEG wird beachtet. Die Energie Südbayern GmbH wird vor 
Baubeginn informiert. 
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3.5 Schreiben des Wasserwirtschaftsamtes Landshut vom 21.10.2015 
 
1. Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. §4 Abs. 2 BauGB wurde 

zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Kleinhaid“ mit Schreiben vom 11.04.2011 Stellung 
genommen. Die darin enthaltenen Ausführungen haben auch für die vorliegenden Ände-
rungen durch das Deckblatt Nr. 1 Gültigkeit und sind zu beachten. 

  
2. Beim Antreffen von organoleptisch auffälligem Aushubmaterial im Bereich von Baumaß-

nahmen ist das Staatl. Abfallrecht beim Landratsamt Kelheim zum weiteren Vorgehen zu 
beteiligen. Die Vorgehensweise bzgl. möglicher Grundwasser- und Bodenverunreinigungen 
hat in enger Abstimmung mit dem Landratsamt Kelheim zu erfolgen. 

 
 
- Mit 9 : 0 Stimmen - 
 
Beschluss: 
Die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 1.: 
Es werden die Ausführungen der Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Landshut vom 
11.04.2011 zum Bebauungsplan „Kleinhaid“ zu den Themen Wasserversorgung, Abwasserent-
sorgung, Gewässerschutz, Bodenversiegelung, Altlasten, Grundwasserverunreinigung und der 
Umgang mit wassergefährdeten Stoffen weiterhin beachtet. 
 
Zu 2.: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. Sollte auffälliges Aushubmaterial 
gefunden werden, erfolgt das weitere Vorgehen in Abstimmung mit dem Landratsamt Kelheim. 
 
 
III. Weitere erforderliche Planänderungen 
 
- Vergrößerung des Geltungsbereiches im Westen, um hier die Feldzufahrten sicherzustellen, 
 
- Verlegung der Trafostation, 
 
- in Begründung aufzunehmender Textabsatz „ein Fernwärmeanschluss ist zu prüfen“. 
 
 
- Mit 9 : 0 Stimmen – 
 
Beschluss: 
Die weiteren erforderlichen Planänderungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Flächennutzungs- und Landschaftsplan, Begründung und Umweltbericht sind entsprechend 
anzupassen. 
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